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Sieben Tage,
sieben Nächte

In seinem charmant erzählten
naturwissenschaftlichen Rund-
umschlag »Eine kurze Geschich-
te von fast allem« beglück-
wünscht Autor Bill Bryson zu-
nächst die Leserinnen und Leser.
Nicht etwa zum Kauf seines Bu-
ches. Sondern dazu, dass sie es
bis zur schlichten Existenz in der
Gegenwart geschafft haben.
Schließlich mussten dafür nicht
nur die jeweiligen Eltern Krie-
gen, Krankheiten und anderen
Gefahren trotzen und sich zu-
sammenfinden, sondern auch
Großeltern, Ur-, Urur-, Ururur-,
Urururur-, Ururururur- usw.
-großeltern. Dass ausgerechnet
die eigene Ahnenlinie seit Urzei-
ten, als man noch nicht einmal
von Menschen sprechen konnte,
niemals abgebrochen ist, ist ein
ungeheuerlicher Zufall.
Eine Kurzrecherche ergibt,

dass »neues deutschland« den
Zufall und seine enorme Be-
deutung für Zeitgeschehen und
Weltgeschichte systematisch
vernachlässigt und offenbar
völlig unterschätzt. Im Schnitt
taucht das Wort nicht einmal
täglich in der Zeitung auf und –
so die starke Vermutung – häu-
fig davon noch in Floskeln wie
»es kann kein Zufall sein, dass«.
Ist der Zufall einmal augenfällig,
weil jemandem der redensartli-
che Blumentopf auf den Kopf
fällt, wird er auf »Panorama«
behandelt. Als politische Tages-
zeitung – so dürfte ansonsten
die Erklärung lauten – beschäf-
tigt man sich naturgemäß mit
Vorgängen, bei denen es sich
nicht um Zufälle handelt.
Genau hier liegt der Trug-

schluss und wäre nach Bryson
anzusetzen. Nicht wenigen Per-
sonen aus Politik und Kultur, die
an sich natürlich zielgerichtet
und nicht zufällig handeln,
könnte der Hinweis, dass ihr
Dasein eigentlich völlig un-
wahrscheinlich ist, zur ange-
messenen Bescheidenheit ver-
helfen. Ein einziger hungriger
Säbelzahntiger vor zehn Millio-
nen Jahren hätte genügt und
der Diktator würde nicht diktie-
ren, der Boss nicht befehlen und
der Publizist nicht publizieren.
Oder sogar alles zusammen.
In dieser Ausgabe lesen Sie

nun immerhin, dass aus dem
kleinen Isaac um ein Haar kein
großer Newton geworden wäre.
Auch musste bekanntlich der
Apfel vor seiner Nase ins Gras
plumpsen und der Fensterladen
ein Loch haben, damit er zu sei-
nen bahnbrechenden Erkennt-
nissen kommen konnte. Diese
wiederum wären beinahe mit
einem Schmierzettel verloren
gegangen. Letztlich wäre es also
zigfach wahrscheinlicher, dass
die Welt ohne Newton und ohne
Gravitationsgesetz, Lichttheorie
und Infinitesimalrechnung hätte
auskommen müssen. Und ohne
das Rad und die Schwarzwälder
Kirschtorte. Ohne Audrey Hep-
burn und Wladimir Putin.
Doch, zugegeben, das ist nur

die eine Seite der Geschichte.
Ohne Newton wäre Robert Hoo-
ke allein das Gravitationsgesetz
zugeschrieben worden und
Leibniz die Infinitesimalrech-
nung. Und jemand mit einem
Loch in der Jalousie hätte sich
wohl bis heute auch noch ge-
funden. Regina Stötzel Seite 27

Gejagt – befragt
Einer der international verfolgten Prozesse in der DDR gegen Nazi- und Kriegsverbrecher
war das Verfahren gegen Heinz Barth, den »Mörder von Oradour«. Nicht minder spektakulär
waren die Tribunale gegen den Auschwitz-Arzt Horst Fischer sowie gegen SS-Rottenführer
Josef Blösche, der an der Liquidierung des Warschauer Ghettos und der Niederschlagung des
Warschauer Aufstandes beteiligt war. Ein Nazijäger berichtet. Seiten 18 und 19

SS-Panzergrenadier Heinz Barth wurde in der DDR 1983 zu lebenslänglich verurteilt und von der bundesdeutschen Justiz 1997 aus der Haft entlassen. Foto: dpa/Chris Hoffmann

Merkwürdiges Etwas
Viele glauben, dass »Dunkle
Materie« die Galaxien
zusammenhält. Aber sie zu
finden, ist schwierig. Seite 26

Gespanntes Verhältnis
Friedliches Zusammenleben
von Christen und Muslimen
in Frankreich ist in weite
Ferne gerückt. Seite 21

Koloniales Schulwissen
In Witzenhausen bereitete
man junge Menschen auf
das Leben in »Deutsch-
Südwestafrika« vor. Seite 25
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Kein Erbarmen mit den Mördern
Dieter Skiba war einer der Nazijäger in der DDR. Wie das MfS nach faschistischen Tätern fahndete
Herr Skiba, warum musste sich das
Ministerium für Staatssicherheit
auch mit der Fahndung nach Nazi-
und Kriegsverbrechern befassen?
Sind dafür nicht normalerweise ju-
ristische und polizeiliche Ermitt-
lungsbehörden zuständig?
Erstens ist die DDR da keine Aus-
nahme gewesen, auch Israel schickte
seinen Geheimdienst auf die Spur von
Nazi- und Kriegsverbrechern. Zwei-
tens sind bis 1955 die Ermittlungen
tatsächlich überwiegend von der Kri-
minalpolizei geführt worden. Und die
MfS-Verfahren standen ebenso wie
diese unter staatsanwaltlicher Auf-
sicht. Entsprechend einer Vereinba-
rung zwischen dem Innenministeri-
um und dem MfS unmittelbar nach
dessen Gründung im Februar 1950
sollten noch anhängige und künftige
Verfahren wegen schwerer Nazi-Ver-
brechen weiter von der Kripo bear-
beitet werden, das MfS sollte sich nur
um Fälle kümmern, die gegen alli-
ierte Kontrollratsbestimmungen und
insbesondere die Interessen der sow-
jetischen Besatzungsmacht verstie-
ßen,wie etwa »Handlungen gegen die
antifaschistisch-demokratische Ord-
nung« sowie Sabotage, Spionage und
Terror – also wenn es sich um soge-
nannte Staatsschutzdelikte handelte.

Und warum blieb es nicht bei die-
ser Regelung?
Wegen der realen politischen und Si-
cherheitslage, die sich anders entwi-
ckelte als erhofft. Spionage, Sabota-
ge, Brandstiftungen, Waffendelikte
und andere subversive Handlungen
wurden vielfach von ehemaligen Na-
ziaktivisten begangen. Sie gehörten
schon wegen deren Antikommunis-
mus schon bald nach der Befreiung
vom Faschismus und mit Beginn des
Kalten Krieges vorzugsweise zur
Agenturbasis westlicher Geheim-
dienste. Bei deren Enttarnung stie-
ßen wir dann auch auf deren fa-
schistische Vorgeschichte.

Können Sie Beispiele nennen?
Aus der Frühzeit wären die Ermitt-
lungen gegen Siegfried Erbe zu nen-
nen. Als Gestapospitzel in Berlin und
Königsberg sowie in der Wehrmacht
hat er nachweislich 200 Personen

wegen antifaschistischer Äußerun-
gen denunziert sowie Zwangsarbei-
ter bei Fluchtversuchen und sogar ei-
nen 13-jährigen Jungen erschossen,
der vor Hunger einen Kürbis gestoh-
len hatte. Er war dann für den BND
unter dem Decknamen »Erbse« tätig.
1952 wurde er wegen Spionage zu
zehn Jahren Zuchthaus sowie wegen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
zum Tode verurteilt. Oder Kurt-Heinz
Wallesch, der als Wehrmachtsoffizier
an der Leningrader Front an der An-
ordnung von Exekutionen sowjeti-
scher Kriegsgefangener mitgewirkt
hatte. Als Agent der »Organisation
Gehlen«, Vorläufer des BND, war er
beauftragt, in Leipzig eine »Nationa-
le Befreiungsarmee« aufzubauen. Er
war vom westdeutschen Geheim-
dienst wegen seiner Vergangenheit
zur Zusammenarbeit erpresst wor-
den, wie es sogar in der »Spiegel«-Se-
rie »Pullach intern« von 1971 hieß.

Wurden angelastete Straftaten vor
und nach 1945 in rechtsstaatlich
getrennten Verfahren verhandelt?
Es gab vor allem in den 50er Jahren
so genannte gemischte Verfahren. Die
sind auch anderswo legitim. Man
kann beispielsweise einen Tatver-
dächtigen wegen Diebstahls und we-
gen Kinderschändung anklagen. Wo-
bei zumeist für das jeweilige Delikt
ein Strafausspruch ergeht und dann
eine Gesamtstrafe formuliert wird.
Die Hauptabteilung IX/11 hat jedoch
überwiegend »reinen« Nazi-Prozes-
sen zugearbeitet.

Galt das Urteil »lebenslänglich« in
der DDR im wörtlichen Sinne?
Im Prinzip ja. Zumindest gab es kei-
nen Rechtsanspruch wie in der BRD
darauf, dass man nach 15 Jahren ent-
lassen werden kann. Aber es gab na-
türlich Einzelentscheidungen auf dem
Gnadenweg oder durch Amnestien.
wovon aber seit den 60er Jahren Na-
zi- und Kriegsverbrecher in der Regel
ausgenommen waren.

Die UN-Resolution von 1965 de-
klarierte die Nichtverjährung von
Nazi- und Kriegsverbrechen …
Die alte Bundesrepublik ist ihr nicht
beigetreten. Erst 1969 konnte man

sich nach massiven Protesten dazu
durchringen, dass für Mord Nicht-
verjährung zu gelten hat. Für andere
Tatbestände wie Totschlag war be-
reits 1960 Verjährung eingetreten.
Das eigentlich Problem aber war,

dass die Bundesrepublik schwer be-
lastete und sogar schon verurteilte
Nazis wieder in öffentliche und ge-
heime Dienste nahm, u. a. in der Jus-
tiz. Zum Beispiel Erich Anger, der in
der Nazizeit als Staatsanwalt an mit
Todesurteilen endenden Verfahren,
vor allem gegen Tschechen, mitge-
wirkt hat und in der sowjetischen Be-
satzungszone in einem ordentlichen
Verfahren 1948 zu zwölf Jahren
Zuchthaus verurteilt wurde. Er wur-
de Erster Staatsanwalt in Essen.

Was heißt denn »ordentliches Ver-
fahren«? Gab es unordentliche?
Ich meine das im Gegensatz zu den
Waldheim-Verfahren 1950, die tat-
sächlich Ausnahmeverfahren waren.

Weil sie eine Schlussstrich-Menta-
lität bedienten?
Mit Schlussstrichmentalität hatte das
sicherlich nichts zu tun. Die Wald-
heim-Verfahren resultierten aus der
Entscheidung der Sowjets, ihre Inter-
nierungslager auf demTerritoriumder
DDR aufzulösen. Sie erfolgte auch aus
außenpolitischen Erwägungen, hing
mit der seinerzeitigen Option zusam-
men, dass die alliierten Siegermächte
des Zweiten Weltkrieges einen Frie-
densvertrag mit Deutschland ab-
schließen, wozu es bekanntlich nicht
kam. Wie der Rechtswissenschaftler
Erich Buchholz bemerkte, übergab die
sowjetische Besatzungsmacht damals
die noch in ihrem Gewahrsam be-
findlichen Beschuldigten an die DDR-
Organe mit einem Blatt Notizen und
der Auflage unverzüglicher und har-
ter Bestrafung auf der Grundlage des
alliierten Kontrollratsgesetzes Nr. 10
und der Kontrollratsdirektive 38. Da-
mit wurde der DDR-Justiz bedeutet,
sie brauche keine eigenen Untersu-
chungen mehr anzustellen. Es sei be-
reits alles festgestellt.

Und verblendete Hitlerjungen wur-
den dann unverhältnismäßig hart
bestraft?

Also, die in Waldheim Verurteilten
waren wahrlich keine Unschulds-
lämmer! In unserem Buch haben wir
auf der Grundlage der Edition des
Amsterdamer Rechtsprofessors
Christiaan F. Rüter »DDR-Justiz und
NS-Verbrechen« beispielhaft 91 sol-
cher »Waldheim-Urteile« aufgelistet,
die tatsächliche Beteiligung an Mas-
senmorden oder Justizverbrechen
ahndeten. Nach dem bundesdeut-
schen Strafrechtlichen Rehabilitie-
rungsgesetz vom 29. Oktober 1992
gelten aber sämtliche Entscheidun-
gen derWaldheimer Prozesse als »mit
den Grundsätzen einer freiheitlichen
rechtsstaatlichen Ordnung unver-
einbar« und die dort Verurteilten
nunmehr als »Opfer des Stalinis-
mus«.
Außerdem: Die »Werwölfe« gab es

unbestreitbar. Sie waren u. a. in Leip-
zig, Hoyerswerda und Hennigsdorf
sehr aktiv. Sie schossen auch auf sow-
jetische Militärangehörige. »Wer-
wölfe« gab es ebenso in West-
deutschland; bis 1949 wurden dort
auch mehrere verurteilt. Gewiss gab
es in den Waldheim-Prozessen for-
maljuristische Verfahrensfehler, auch
Überspitzungen oder Irrtümer, die
wenig später von der DDR-Justiz kor-
rigiert wurden – durch Revisionsver-
handlungen vor dem Oberlandesge-
richt Dresden. Ab 1952 erfolgten
dann sukzessive vorfristige Entlas-
sungen. Todesurteile wurden aufge-
hoben, Haftstrafen reduziert.

Was war die rechtliche Grundlage
der Ermittlungen in der DDR gegen
Nazi- und Kriegsverbrecher?
Das waren die bereits genannten al-
liierten Kontrollratsgesetze und -di-
rektiven, die als besatzungsrechtli-
che Bestimmungen in der DDR bis
1955 galten, bis zum Abschluss des
Staatsvertrages mit der Sowjetuni-
on, sowie natürlich vor allem die
Prinzipien des Internationalen Mili-
tärtribunals in Nürnberg gegen die
Hauptkriegsverbrecher, die im Lon-
doner Statut vom 8. August 1945 fi-
xiert waren und im folgenden Jahr
durch UN-Beschluss zu geltendem
Völkerrecht erhoben worden sind:
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, Völkermord und Kriegsverbre-

chen. Wir beriefen uns zudem auf die
Verfassung der DDR, in der das Völ-
kerrecht als bindendes Recht be-
stimmt worden ist, und orientierten
uns am Strafprozessrecht und dem
Strafgesetzbuch der DDR.

Und westlich der Elbe?
In Westdeutschland sind die alliier-
ten Kontrollratsbestimmungen sofort
nach der Gründung der Bundesre-
publik außer Kraft gesetzt worden.
Schon Ende 1949/Anfang 1950 gab
es dort eine Fülle von so genannten
Wiederaufnahmeverfahren, in denen
vorherige Entscheidungen für nichtig
erklärt wurden und bei denen etliche
Freisprüche ergingen.

Mit welcher Begründung?
Die Verurteilungen nach den Kont-
rollratsbeschlüssen seien rechts-
staatswidrig gewesen. Oder auf
Grund von angeblicher Beweisnot.
Oder weil es sich »nur« um Beihilfe
zum Mord gehandelt habe. Und mit-
tels anderer juristischer Tricks.

Womit wir beim Thälmann-Mörder
Wolfgang Otto wären. Vergeblich
sind die Witwe Rosa Thälmann mit
dem Ostberliner Professor Karl
Friedrich Kaul und dann Tochter Ir-
ma mit dem westdeutschen Anwalt
Heinrich Hannover vor Gericht ge-
zogen. Warum beantragte die DDR
nicht die Auslieferung?
Eine Unmöglichkeit während der
deutschen Teilung. Es gab einen Aus-
lieferungsantrag, als 1948 in Weimar
ein Verfahren gegen namentlich be-
kannte Angehörige des Exekutions-
kommandos vom 18. August 1944 er-
öffnet wurde. Wilhelm Pieck und Ot-
to Grotewohl hatten sich damals da-
für stark gemacht, und die Sowjets
haben an die Amerikaner ein Auslie-
ferungsersuchen gestellt, weil einige
Thälmann-Mörder nach dem Rück-
zug der US-Armee in ihre Besat-
zungszone in Dachau interniert wor-
den sind.
Die Amis haben übrigens auch das

gesamte Archivmaterial aus Buchen-
waldmitgenommen. Es kam erst 1984
in die DDR zurück, im Rahmen eines
Kulturaustausches mit der Bundesre-
publik, die es von den Amerikanern

Über drei Jahrzehnte war Dieter
Skiba an der Fahndung nach NS-Tä-
tern beteiligt. Der Jurist, Jg. 1938,
war Mitarbeiter der Hauptabteilung
IX/11 des Ministeriums für Staatssi-
cherheit, die sich mit der Aufklärung
und Ahndung faschistischer Untaten
befasste und deren Leiter er zum
Schluss war. Gemeinsam mit seinem
Kollegen Reiner Stenzel brachte er
jetzt ein Buch heraus: »Im Namen
des Volkes. Ermittlungs- und Ge-
richtsverfahren in der DDR gegen
Nazi- und Kriegsverbrecher« (Edition
Ost, 463 S., geb., 29,99 €), eine akri-
bische Dokumentation der Prozesse
vor ostdeutschen Gerichten in der
sowjetischen Besatzungszone sowie
in der DDR. Sie erfasst allerdings nur
Fälle, die nachweislich Tötungen in
NS-Deutschland und in den deutsch-
okkupierten Ländern Europas zum
Gegenstand hatten. Alle Verfahren in
der SBZ und DDR gegen Nazi-Täter
einzubeziehen, hätte den Rahmen
eines Buches gesprengt. Die DDR-
Statistik weist für die Zeit von 1945
bis 1990 insgesamt 12 890 Verurtei-
lungen aus, fast doppelt so viele wie
in den westlichen Zonen und der
Bundesrepublik. Mit Dieter Skiba
sprach Karlen Vesper.
Foto: nd/Ulli Winkler

In Neubrandenburg
wurde diese Woche, mit
reichlicher Verzögerung,
der Prozess gegen einen
früheren SS-Mann aus
Auschwitz eröffnet. Ihm
wird Beihilfe zum Mord
in 3681 Fällen angelastet
– ein Delikt, das für die
bundesdeutsche Justiz
erst seit knapp einem
Jahrzehnt in Betracht
kommt. Und doch
scheint es, als sei sie
erneut unwillig, einen
Täter zu verurteilen.
Wie verfuhr die DDR mit
Naziverbrechern?

Josef Blösche (rechts, mit MPi im Anschlag) bei der Liquidierung des Warschauer Ghettos nach dem Aufstand, Mai 1943 Foto: imago/United Archives
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bekommen hatte. In diesen Unterla-
gen, auf denen die Behörden der Bun-
desrepublik Jahrzehnte hockten, ha-
ben wir dann die Beweise gefunden,
dass Otto zum fraglichen Zeitpunkt in
Buchenwald war. Er hat immer be-
hauptet, er habe Urlaub gehabt, als
Thälmann erschossen wurde.
Otto ist schon in den Dachauer

Prozessen von 1947 wegen Beteili-
gung an mehreren Hinrichtungen in
Buchenwald schuldig gesprochen,
aber bereits 1952 wegen guter Füh-
rung vorzeitig aus der Haft entlassen
worden. Als er aufgrund des Materi-
als aus der DDR 1986 erneut vor ein
bundesdeutsches Gericht zitiert wer-
den musste, wurde er zu vier Jahren
Haft verurteilt. Der Bundesgerichts-
hof hob das Urteil auf, weil nicht
nachgewiesen sei, ob seine Kugel die
tödlichewar. So die Begründungnoch
1988!

Erst der Münchner Prozess gegen
John Demjanjuk, ukrainischer
Trawniki, Freiwilliger im Vernich-
tungslager Sobibor, hat das Konst-
rukt bundesdeutscher Justiz auf-
gebrochen, eigenhändige Tötung
sei nachzuweisen.
Aus meiner Sicht spielten bei diesem
»Sinneswechsel« u.a. zwei Aspekte
eine Rolle. Zum Einen war da 2008
der 50. Jahrestag der Gründung der
Ludwigsburger »Zentralen Stelle der
Landesjustizverwaltungen zur Auf-
klärung nationalsozialistischer Ver-
brechen«, die ihre Existenzberechti-
gung mit der Eröffnung neuer Ver-
fahren unterstreichen wollte. Und
zweitens gab es offensichtlich einen
politisch determinierten Auftrag zur
Aufbesserung des Images der BRD-
Justiz. Und erst jetzt fiel es dieser ein,
das Dreher-Gesetz aufzuheben.

Das Dreher-Gesetz?
Eduard Dreher war Nazijurist und im
bundesdeutschen Justizministerium
für Strafrechtsprobleme verantwort-
lich. Nachdem in der Bundesrepub-
lik, dank nationaler und internatio-
naler Proteste, die Verjährungsde-
batte begann, kam man nicht umhin
festzustellen, dass Mord nicht ver-
jährt, also auch sämtliche Nazimorde
nicht. Dreher kam nun, 1969, auf den
Drehmit dem Einführungsgesetz zum
Ordnungswidrigkeitengesetz. Es fi-
xierte, dass Mord zwar nicht ver-
jährt, aber Beihilfe zum Mord gerin-
ger bestraft werden muss als Mord.
Demzufolge verjährte Beihilfe zum
Mord nach 15 Jahren. Und dies rück-
wirkend ab 1960. Von da an war Bei-
hilfe zumMord als Tatbestand für die
Strafverfolgung von Nazi-Verbrechen
in der BRD nicht mehr relevant.
Im Kontext mit der Festnahme von

Demjanjuk in den USA, dem Lud-
wigsburger Jubiläum und außenpo-
litischen Zwängen, vor allem der in-
ternationalen Kampagne »Last Chan-
ce«, wurde nun das Dreher-Gesetz im
Bundestag klammheimlich aufgeho-
ben. Jetzt konnten Verfahren wegen
Beihilfe zum Mord eingeleitet wer-
den und die Bundesrepublik sich als
ein Staat präsentieren, der konse-
quent Naziverbrechen verfolgt. Was
Jahrzehnte versäumt wurde, soll jetzt
demonstrativ nachgeholtwerden.Das
ist heuchlerisch.

Und wird international durch-
schaut. Als die Ludwigsburger vor
kurzem verlautbaren ließen, man
werde gegen acht KZ-Wächter An-
klage erheben, hat der World Je-
wish Congress dies begrüßt, aber
auch erinnert: »Jahrzehnte tat
Deutschland sehr wenig, um Nazi-
undKriegsverbrecher vorGericht zu
stellen.«
Das ist richtig. Aber das sollte nicht
nur Verbrechen an den europäischen
Juden betreffen, sondern auch an der
Zivilbevölkerung der überfallenen
Staaten. Vor allem die Kriegsverbre-
chen in der Sowjetunion drohen un-
gesühnt zu bleiben. Es ist gut, dass
die Griechen nicht nachlassen in ih-
ren Forderungen nach Entschädi-
gung für die Opfer deutscher Kriegs-
verbrechen. Ebenso die Italiener hin-
sichtlich der Geiselmorde durch
deutsche Besatzungstruppen.

Vermuten Sie noch lebende NS-Tä-
ter, die an Massakern in Griechen-
land und Italien beteiligt waren?
Bestimmt leben noch welche unter
uns. Ich frage mich aber vor allem,
warum die Bundesrepublik die in Ita-
lien in Abwesenheit zu lebenslängli-
chem Zuchthaus verurteilten Täter,
die in der BRD lebten, nicht behel-
ligte. Erstens hätten sie diese nach
Italien überstellen können. Da war
aber das Grundgesetz vor: Deutsche

dürfen nicht ausgeliefert werden.
Zweitens hieß es, die Strafen könn-
ten in der Bundesrepublik nicht voll-
streckt werden. Denn in Abwesen-
heit gefällte Urteile seien rechts-
staatswidrig, der Beschuldigte konn-
te sich nicht verteidigen. Und drit-
tens hätte die bundesdeutsche Justiz
selbst ein Verfahren gegen jene Täter
einleiten können. Aber das ging ja
auch nicht, weil niemand in der glei-
chen Sache zwei Mal verurteilt wer-
den kann. Die ganze Rechtskonst-
ruktion, die Nazitäter jahrzehntelang
schützte, ist ungeheuerlich!

Die genannten Rechtsgrundsätze
galten in der DDR nicht?
In der gleichen Sache konnte man
auch bei uns nicht noch einmal an-
geklagt werden. Es sei denn, es gibt
neue Beweismittel, neue rechtser-
hebliche Tatsachen, dann kann man
das Verfahren wieder aufnehmen. In
diesem Zusammenhang erscheint mir
das derzeitige Neubrandenburger
Verfahren gegen einen ehemaligen
SS-Sanitätsdienstgrad doch äußerst
fragwürdig, da dieser ja bereits 1948
in Polen wegen seiner SS-Zugehö-
rigkeit und Einsatz in Auschwitz zu
vier Jahren Haft verurteilt worden ist
und diese Strafe auch verbüßt hat,
ehe er in die DDR übersiedelte. Wo
liegen denn hier neue, beweiserheb-
liche Tatsachen vor, wenn ihm nach
bisherigen Veröffentlichungen kein

strafrechtlich relevanter individueller
Tatbeitrag anzulasten ist? Im übri-
gen lieferte auch die DDR ihre Staats-
bürger prinzipiell nicht aus. Unter den
sozialistischen »Bruderländern« war
allerdings Konsens, gefasste Tatver-
dächtige werden dort vor Gericht ge-
stellt, wo sie enttarnt worden sind.

Ein Prinzip, das auch der Internati-
onale Strafgerichtshof in Den Haag
praktiziert. Erst wenn die nationale
Gerichtsbarkeit unwillig oder unfä-
hig ist, greift er sich die Täter.
Der Unwillen bundesdeutscher Justiz
zeigte sich u. a. auch darin, dass man
in Holland oder Dänemark ange-
klagte Kollaborateure, die in der Bun-
desrepublik untergeschlüpft sind,
nicht auslieferte – weil sie als SS-Leu-
te nach einem »Führerbefehl« von
1943 Deutsche waren. Selbst für die-
se galt der Schutz des Grundgeset-
zes! Die bundesdeutsche Justiz und
Judikatur hat so viele Schlupflöcher
für die Naziverbrecher geöffnet, die
natürlich auch skrupellos genutzt
wurden. Dazu gehörte auch die Aus-
rede vom »Befehlsnotstand«.

Der in der DDR nicht akzeptiert
wurde. Überhaupt scheint die Pa-
lette möglicher Anklagepunkte
breiter gefächert gewesen zu sein
als in der Bundesrepublik.
Es wurden Ermittlungen gegen
Wachpersonal in faschistischen Haft-

stätten, Konzentrationslagern und
Zuchthäusern, gegen Angehörige der
Gestapo und des Sicherheitsdienstes,
der Einsatzgruppen, der Polizei und
Feldgendarmerie, gegen furchtbare
Juristen, Kollaborateure und Denun-
zianten geführt. Wir ermittelten auch
bezüglich Euthanasie-Verbrechen.
Das T-4-Mordprogramm war in der
DDR kein Tabu, wie nach 1990 im-
mer wieder behauptet. In Cottbus
wurde 1965 Otto Hebold, leitender
Mitarbeiter der Zentrale in der Berli-
ner Tiergartenstraße 4 wegen Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit in
Tateinheit mit Mord zu einer lebens-
langen Freiheitsstrafe verurteilt. Die
gleiche Strafe erhielt der SS-Arzt Kurt
Heißmeyer, der in Hohenlychen über
50 Häftlinge mit dem Tuberkulose-
erreger infizierte und im KZ Neuen-
gamme Experimente an den 20 jüdi-
schen Kindern verübte, die dann am
21. April 1945 in Hamburg am Bul-
lenhuser Damm erhängt wurden. Wir
haben viele Verfahren angestoßen, in
denen Verbrechen in den letzten Wo-
chen und Tagen des Nazireiches be-
gangen wurden, beispielsweise die
Erschießung eines Bürgermeisters,
der die weiße Fahne hisste. Und wir
ermittelten natürlich vor allem auch
hinsichtlich der Judendeportationen.

Wie konnte es geschehen, dass ei-
nige belastete Nazis, sogar Gesta-
po-Angehörige, vom MfS als IM in

den Dienst genommen wurden?
In den offiziellen Dienst des MfS wur-
den keine Nazis übernommen! Das ist
die abstruse These von Vera Lengs-
feld und Henry Leyde, einem Mitar-
beiter der Stasi-Unterlagenbehörde.
Da das MfS aber wusste, dass ehe-
malige Nazis zur Agenturbasis der
westlichen Geheimdienste gehörten,
wurden vor allem in den ersten zwei
Jahrzehnten nach Kriegsende in die-
sem Personenkreis inoffizielle Quel-
len angeworben. Voraussetzung war
aber immer, dass diese nicht unter
dem Verdacht standen, selbst Nazi-
Verbrechen begangen zu haben. Ei-
nige ehemalige Nazis wollten auch
etwas wiedergutmachen und sahen
die Mitarbeit dann als Chance an. So-
bald es Beweise für ein strafrechtlich
relevantes Handeln in der Nazizeit
gab, ist die Zusammenarbeit aber so-
fort eingestellt worden. Markus Wolf
berichtet in seiner Autobiografie von
einem FDP-Spitzenpolitiker, der eine
»eifrig sprudelnde Quelle« war. Als
die Polen Beweise für Verbrechens-
tatbestände vorlegten, wurde er ab-
geschaltet.

Was war im Laufe Ihrer Ermitt-
lungsjahre der »größte Fang«?
Es gab viele Fälle, die internationale
Aufmerksamkeit erlangten. Zum Bei-
spiel das Verfahren gegendenKZ-Arzt
Horst Fischer, der an der Rampe von
Auschwitz »selektierte« und Verga-
sungen beaufsichtigte. Er erhielt 1965
die Todesstrafe. Oder – im Zusam-
menhang mit Massenverbrechen an
tschechischen Zivilisten nach dem At-
tentat 1942 auf Reinhard Heydrich –
gegen den Gestapo-Chef in Kolin,
Paul Hermann Feustel, und dem
Kommandeur des Polizeibataillons
dort, Fritz Gottspfennig. Und gegen
den später als »Mörder von Oradour«
bekannt gewordenen Heinz Barth.
Ebenso gegen Kurt Wachholz, der an
der Tötung von mindestens 300 Häft-
lingen im KZ Theresienstadt durch
Erschlagen, Steinigen, Ertränken und
Erschießen beteiligt war. Ein anderer
wichtiger Fall war Josef Blösche, der
an der Deportation von 300 000 Ju-
den in die Vernichtungslager und bei
der Liquidierung des Warschauer
Ghettos mitgewirkt hat. Zu nennen
wären Rudolf Zimmermann und Hu-
bert Schwerhoff, die ebenfalls in Po-
len wüteten. Oder Hans Baumgarten,
in Lettland beteiligt an der Erschie-
ßung von über 6300 Menschen.
Ein für uns ganz bedeutsames Ver-

fahren war das gegen Stanislavs
Steins, alias Alexander Schrams, der
als Chefdolmetscher bei einem Bau-
unternehmen in Potsdam tätig war,
das Objektbauten für die Sowjetar-
mee in der DDR ausführte. Er gehör-
te 1941 dem berüchtigten lettischen
»Arais-Kommando« an und war Offi-
zier der lettischen Waffen-SS. Tat-
beteiligt war er u. a. an der Liquidie-
rung des Rigaer Ghettos im Novem-
ber/Dezember 1941, bei der 27 500
Juden erschossen wurden.Er wurde
1979 zu lebenslanger Haft verurteilt;
die Todesstrafe wurde zu diesem
Zeitpunkt in der DDR de facto nicht
mehr ausgesprochen.

Haben Sie auch nach Mengele,
Eichmann, Brunner, Bormann und
Himmler gefahndet?
Natürlich. Bormanns ehemalige Ge-
liebte lebte in der DDR und ist nach
dessen Verbleib befragt worden. Wir
haben uns interessiert für Walther
Rauf, den Erfinder des Gaswagens,
der 1984 in Pinochets Chile starb.
Wegen der Alleinvertretungsanma-
ßungen der BRD hatten wir keine
Rechtshilfeverträge mit dem kapita-
listischen Ausland. Mit Griechenland
war schon eins ausgearbeitet, doch
dann übte Bonn Druck auf Athen aus
und es wurde nicht unterschrieben.

Waren noch Verfahren anhängig,
als sich die DDR auflöste?
Ja. Sie wurden nicht weitergeführt.

Wie viele NS-Verbrecher befanden
sich zu Ende der DDR noch in Haft?
Mitte 1990 waren es 23. Fünf wur-
den noch in jenem Jahr begnadigt,
andere später, darunter Heinz Barth,
der in der DDR 1983 zu lebenslanger
Haft verurteilt worden ist. Er wurde
1997 aus »gesundheitlichen Grün-
den« entlassen und bezog sogar noch
Kriegsopferrente für seine als SS-Of-
fizier in Frankreich erlittene Kriegs-
verletzung. Ein Skandal: Während
der deutsche Staat Milliarden D-Mark
und heute noch Millionen Euro
Kriegsrente an Täter, Kollaborateure
und ehemalige Angehörige der Waf-
fen-SS zahlt, knausert er bei den
wahren Opfern des Krieges.

In der DDR 1983 angeklagt: SS-Offizier Heinz Barth, beteiligt am Massaker in Oradour 1944 Foto: dpa/Chris Hoffmann

Thälmann-Mörder, 1947 in US-Gewahrsam Foto: Wikimedia Euthanasie-Mörder Kurt Heißmeyer Foto: Archiv

SS-Arzt Horst Fischer erläutert dem Gericht die Lage der Krematorien von Auschwitz, 1966. Foto: Wikimedia

»Was die bundesdeutsche
Justiz Jahrzehnte
versäumte, soll jetzt
demonstrativ nach-
geholt werden. Das ist
heuchlerisch.«

»Ein Skandal: Während
der deutsche Staat
Kriegsrente an Täter,
Kollaborateure und
ehemalige Angehörige
der Waffen-SS zahlt,
knausert er bei den
Opfern.«


